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.N 87.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte vom 20 . Dezember 1911 (R . G . Bl.

S . 989 flg .) .
Oldenburg , den 6. Januar 1913.

Das Staatsministerium hat zur Ausführung des Z 51
Ziff. 4 und des Z 371 Abs. 2 des Verstcherungsgesetzes für
Angestellte folgendes bestimmt:

I . Unterrichtsanstalten, deren Besuch als Beitragszeit
im Sinne der ZZ 15 u. 49 a. a. O. gilt, sind:
1. die Großherzogliche Navigationsschule in Elsfleth,
2. die Großherzoglichen Lehrerseminare,
3. das Lehrerinnenseminar in Neuenburg,
4. die Großherzogliche Baugewerk- und Maschinen¬

bauschule in Varel,
5. das Technikum in Eutin,
6. die Großherzogliche Landwirtschaftsschule in Varel,
7. die Ackerbauschule in Cloppenburg,
8. die staatlich unterstützten landwirtschaftlichen

Winterschulen.
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II . Für die Genehmigung zur Übertragung von An¬
sprüchen an Zuschußkassen gemäß Z 371 a. a . O.
sind die unteren Verwaltungsbehörden (vergl . Min .-
Bek . V. 29 . Mai 1911 Ziff . 112 ) zuständig.

Zur Ausführung des Z 54 Abs. 2 des Bersicherungs-
gesetzes für Angestellte bestimmt das Ministerium , daß
zur Ausstellung der Krankheitsbescheinigungen nach Z 51
Ziff . 3 a . a . O.

im Herzogtum und im Fürstentum Lübeck
die Gemeindevorstände,

im Fürstentum Birkenfeld
die Bürgermeister und in der Stadt Birkenfeld
der Schöffe

zuständig sind.

Oldenburg , den 6. Januar 1913.

Ministerium des Innern.
In Vertretung:

Ruhstrat.

E i l e r s.
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